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Einleitung

A. Einführung in die Thematik

Der Schaffung neuer Abgabentatbestände stehen in der politischen Praxis häufig
nicht die finanzverfassungsrechtlichen Anforderungen an die Erhebung von nicht-
steuerlichen Abgaben entgegen; vielmehr scheitern viele Vorhaben schlicht an der
fehlenden politischen Durchsetzbarkeit angesichts interessenspolitischer Wider-
stände in der Wählerschaft. So fällt erfahrungsgemäß der Widerstand im Kreis der
Steuerzahler, künftig für eine traditionell „kostenlose“ Leistung zahlen zu müssen,
umso heftiger aus, je mehr Personen von der Kostenpflicht betroffen sind. Als ge-
radezu ein Musterbeispiel erweist sich in diesem Zusammenhang die viel diskutierte
„PKW-Maut“.1

Bei der Polizeikostenabwälzung auf Profifußballveranstalter2 stellt die Sachlage
sich hingegen anders dar. So wären von einer derartigen Kostenabwälzung unmit-
telbar nur die Profifußballveranstalter in Deutschland betroffen, die zugleich Mil-
liarden-Umsätze erwirtschaften;3 mittelbar wären voraussichtlich auch die Stadi-
onbesucher tangiert – allein mehr als 470.000 Besucher sind in der Bundesliga-
Saison 2017/18 Inhaber einer Dauerkarte4 –, wenn die Vereine5 die Polizeikosten

1 Veranschaulicht bei Gawel, Die Verwaltung 47 (2014), 467, 480 ff., insb. 486 ff.
2 Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit Profifußballspielen im Bereich

des Männerfußballs, da in der Praxis fast ausnahmslos Männerfußballspiele von größeren
Polizeiaufgeboten begleitet werden. Auch die Ligaangaben (z.B. Bundesliga) beziehen sich
dementsprechend auf den Männerfußball. Vom Veranstalterbegriff sind aber ebenso Veran-
stalterinnen erfasst. Generell wird in dieser Arbeit aus Gründen der besseren Lesbarkeit darauf
verzichtet, jeweils die männliche und weibliche Bezeichnung zu verwenden. Unter neutralen
und männlichen Bezeichnungen sind insofern jeweils die männliche und weibliche Person zu
verstehen. Der Begriff des Veranstalters ist im ersten Teil dieser Arbeit im Hinblick auf die
Veranstaltung nicht rechtstechnisch zu verstehen und umfasst, wenn dies nicht an anderer Stelle
ausdrücklich kenntlich gemacht wird, neben den Fußballvereinen auch den Deutschen Fußball-
Bund e.V. (DFB) sowie die „DFL Deutsche Fußball Liga e.V.“ (DFL e.V.) und die „DFL
Deutsche Fußball Liga GmbH“ (DFL GmbH).

3 In der Saison 2016/17 erwirtschafteten allein die 18 Bundesligisten einen Umsatz in Höhe
von 3,37 Milliarden Euro; vgl. dfl.de, 15.02.2018, www.dfl.de/de/home/dfl-report-2018-profi
fussball-erstmals-mit-mehr-als-vier-milliarden-euro-umsatz-2.html.

4 Eurosport.de, 03.08.2017, www.eurosport.de/fussball/bundesliga/2017-2018/bundesliga-
dauerkarten-beliebt-borussia-dortmund-bleibt-vorn_sto6275454/story.shtml.

5 Wenn nicht anderweitig kenntlich gemacht, wird der Terminus Verein sowie andere
Synonyme wie Fußballverein, Heimverein, Gastverein und Club aus Gründen der besseren
Lesbarkeit in dieser Arbeit nicht formaljuristisch verstanden. Von den Begrifflichkeiten sind
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anteilig auf die Eintrittspreise umlegen sollten. Trotz dieser großen Fußballaffinität
in Teilen der Bevölkerung wäre ein Großteil der Steuerzahler von einer Polizei-
kostenbeteiligung der Profifußballveranstalter weder unmittelbar noch mittelbar
finanziell betroffen. Der Umstand, dass sich in einer repräsentativen Umfrage im
Oktober 2017 81 % der Befragten für eine Polizeikostenbeteiligung der Fußball-
vereine aussprachen,6 ist daher ebenso wenig verwunderlich wie die jüngste For-
derung des Bundes der Steuerzahler Deutschland e.V., über den Profifußballsport
hinaus sämtliche kommerzielle Großveranstaltungen, die Polizeieinsätze nach sich
ziehen, an deren Einsatzkosten zu beteiligen.7

Der Gesetzgeber der Freien Hansestadt Bremen, der mit § 4 Abs. 4 Bremisches
Gebühren- und Beitragsgesetz (BremGebBeitrG) einen neuen Gebührentatbestand
geschaffen hat,8 um unter gewissen Voraussetzungen auch kommerzielle Großver-
anstalter – allen voran die Veranstalter von Profifußballspielen – in den Grenzen der
FreienHansestadt Bremen an den Polizeikosten zu beteiligen, weiß also dieMehrheit
der bundesdeutschen Bevölkerung hinter sich.

Ist eine Polizeikostenbeteiligung also politisch opportun? Dagegen spricht zu-
mindest, dass die Reaktionen der übrigen Landesinnenminister und -senatoren auf
den Vorstoß – aus Bremer Sicht – ernüchternd ausfielen. So kommt § 4
Abs. 4 BremGebBeitrG bislang keine Signalwirkung zu hinsichtlich der Imple-
mentierung von bundesweit gleichgelagerten Abgabentatbeständen, die Rechts-
grundlagen für die Polizeikostenbeteiligung kommerzieller Großveranstalter dar-
stellen könnten. Neben rechtspolitischen Bedenken im Hinblick auf die Auswir-
kungen auf kommerzielle Großveranstaltungen außerhalb des Profifußballbereichs,
die insofern möglicherweise auch polizeikostenpflichtig werden würden, sind es
primär juristische Vorbehalte hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit
einer derartigen Polizeikostenbeteiligung, die dazu geführt haben, dass die anderen
Bundesländer von der Schaffung gleichgelagerter Gebührentatbestände bislang
abgesehen haben.9

insofern auch die Kapitalgesellschaften erfasst, in denen viele am Profifußball teilnehmende
Vereine ihre Lizenzspielerabteilungen ausgelagert haben.

6 Presse.wdr.de, 19.11.2017, www.presse.wdr.de/plounge/tv/wdr_fernsehen/2017/11/201
71119_sport_insinde.html.

7 Frankfurter Allgemeine Zeitung (Rhein-Main-Zeitung) v. 07.02.2017, S. 29.
8 Abs. 4 angefügt durch Gesetz zur Änderung des Bremischen Gebühren- und Beitrags-

gesetzes v. 04.11.2014 (Brem.GBl S. 457, ber. S. 547).
9 Siehe etwa die Aussage des bayerischen Innenministers Herrmann („Wenn HSV-Fans am

Marienplatz in München randalieren, kann man nicht den FC Bayern dafür verantwortlich
machen.“) unter tagesspiegel.de, 22.07.2014, www.tagesspiegel.de/politik/fussball-und-ge
walt-bundesliga-soll-fuer-polizeieinsaetze-zahlen/10235458.html. Allerdings hat die opposi-
tionelle SPD-Fraktion im September 2017 in den baden-württembergischen Landtag einen
Gesetzesentwurf eingebracht, der – augenscheinlich angelehnt an § 4Abs. 4 BremGebBeitrG –
die Implementierung einer Ermächtigungsgrundlage für die Kostenerstattung von polizeilichen
Maßnahmen, die den personellen Einsatz von Polizisten über das üblicheMaß hinaus erfordern,
vorsieht; siehe dazu unten § 10 B. III. Seit April 2018 unterstützt die rheinland-pfälzische
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Die Brisanz, die der Bremer Vorstoß mitbringt, liegt demzufolge auf der Hand.
Sollte die Verfassungskonformität des Bremer Vorstoßes bestätigt werden, dürften
die Auswirkungen des Bremer Modells über die Freie Hansestadt hinaus auch
bundesweit zu spüren sein. Die Befürworter einer länderflächendeckenden Imple-
mentierung von an § 4 Abs. 4 BremGebBeitrG angelehnten Gebührentatbeständen
würden erheblichen Aufwind bekommen; ein weiterer Schritt in Richtung Para-
digmenwechsel im Bereich der traditionell überwiegend steuerfinanzierten Gefah-
renabwehr wäre gemacht. Schon heute werden etwa in Hessen Gebühren für Poli-
zeieinsätze aufgrund eines Falschalarms10 oder der Begleitung eines (Schwer- be-
ziehungsweise Gefahrgut-)Transportes erhoben;11 auch die polizeiliche Schlichtung
von Streitigkeiten oder Polizeieinsätze wegen Ruhestörungen sind unter Umständen
gebührenpflichtig.12 Eine Abgabenerhebung für die bloße Polizeipräsenz (im öf-
fentlichen Raum) am Veranstaltungstag, wie sie § 4 Abs. 4 BremGebBeitrG zu-
grunde liegt, geht jedoch noch einen Schritt weiter und steht inKonfliktmit tradierten
Restriktionen im Bereich der Gebührenerhebung für Polizeieinsätze.

B. Fragestellungen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den rechtlichen Fragestellungen, die
sich im Zusammenhang mit einer verpflichtenden Polizeikostenbeteiligung der
Veranstalter von Profifußballspielen eröffnen. Dass aber vom neuen Bremer Ge-
bührentatbestand auch andere Veranstaltungen erfasst werden könnten (beispiels-
weise Volksfeste oder Rockkonzerte13), darf im Rahmen der rechtlichen und
rechtspolitischen Diskussion keineswegs ausgeblendet werden.

Wenn in dieser Arbeit von Polizeikosten die Rede ist, geht es nicht etwa um die
Abwälzung einzelner „besonderer Auslagen“ der Polizei bei einem Einsatz; viel-
mehr behandelt die Arbeit die Frage nach einer umfassenden Beteiligung am Kos-
tenaufwand der Vollzugspolizei: Können einem Fußballveranstalter die Kosten für

Landesregierung den Bremer Vorstoß; vgl. sueddeutsche.de, 23.04.2018, www.sueddeutsche.
de/sport/sportpolitik-innenminister-fordern-millionen-fonds-von-fussball-klubs-1.3956181.

10 Ziffer 53 der Anlage zu § 1 der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des
Ministeriums des Innern und für Sport vom 07.06.2013 (HessVwKostO-MdIS); dazu jüngst
VG Gießen, Urt. v. 13.03.2017 – 4 K 3997/16.GI (juris).

11 Ziffer 52 der Anlage zu § 1 der HessVwKostO-MdIS.
12 Ziffer 56 der Anlage zu § 1 der HessVwKostO-MdIS. Ferner werden nach § 61 Abs. 2

und 3 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz auch für Einsätze der öffentlichen Feuerwehren Gebühren erhoben.

13 Diese und weitere Beispiele ggf. betroffener Veranstaltungen finden sich bei Böhm, NJW
2015, 3000; vgl. auch Schiffbauer, ZRP 2018, 90. Unabhängig vom Bremer Vorstoß, wird
derzeit auch über eine Beteiligung der Veranstalter von Weihnachtsmärkten an den Siche-
rungskosten, die angesichts des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner
Breitscheidplatz im Dezember 2016 sprunghaft angestiegen sind, debattiert; vgl. FAZ v. 26.11.
2017, S. 13.
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